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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

AVG §66 Abs4;

AVG §8;

BauG Vlbg 2001 §24;

BauG Vlbg 2001 §26 Abs1;

BauRallg;

Rechtssatz

Dass die Gemeindebehörden auf die Bauwerber eingewirkt hätten, durch Projektmodi<kationen das Vorhaben

genehmigungsfähig zu machen, vermag das Bauverfahren nicht mit Rechtswidrigkeit zu belasten: vielmehr sind die

Baubehörden verhalten, den Projektwerber zu einer entsprechenden Modi<kation seines Vorhabens zu verhalten,

wenn es dadurch einer Bewilligung zugeführt werden kann (siehe Hauer, Der Nachbar im Baurecht5, 112, 126f,

m.w.N.).
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